
Rechtliche Stellung der ehelichen Rinder §§ 1626—1638 

§1632
Die Sorge für die Person des Kindes unifaßt das Recht, 

die Herausgabe des Kindes von jedem zu verlangen, der es 
dem Vater widerrechtlich vorenthält.

§1633
Ist eine Tochter verheiratet, so beschränkt sich die Sorge 

für ihre Person auf die Vertretung in den die Person betref
fenden Angelegenheiten.

§ 1634
Neben dem Vater hat während der Dauer der Ehe die Mutter 

das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sor
gen; zur Vertretung des Kindes ist sie nicht berechtigt, un
beschadet der Vorschrift des § 1685 Abs. 1. Bei einer Mei
nungsverschiedenheit zwischen den Eltern geht die Meinung 
des Vaters vor.
Anmerkung:

Diese Bestimmung ist gegenstandslos geworden. Vgl. Vorbemerkung 
zu § 1626.

§§ 1635 bis 1637 (aufgehoben)
Anmerkung:
Die Bestimmungen über die Sorge für die Person von Kindern aus ge
schiedenen Ehen sind durch das EheG vom 20. Februar 1946 aufgehoben. 
Jetzt gelten die §§ 9 und 10 der VO über Eheschließung und Ehe
auflösung (Anh. Nr. 6).

§1638
(1) Das Recht und die Pflicht, für das Vermögen des 

Kindes zu sorgen (Vermögensverwaltung), erstreckt sich 
nicht auf das Vermögen, welches das Kind von Todes wegen 
erwirbt oder welches ihm unter Lebenden von einem Dritten 
unentgeltlich zugewendet wird, wenn der Erblasser durch 
letztwillige Verfügung, der Dritte bei der Zuwendung be
stimmt hat, daß der Erwerb der Verwaltung des Vaters ent
zogen sein soll.

(2) Was das Kind auf Grund eines zu einem solchen Ver
mögen gehörenden Rechtes oder als Ersatz für die Zer
störung, Beschädigung oder Entziehung eines zu dem Ver
mögen gehörenden Gegenstandes oder durch ein Rechts
geschäft erwirbt, das sich auf das Vermögen bezieht, ist 
gleichfalls der Verwaltung des Vaters entzogen.
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